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UNSER PROFIL

LEONI ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen 
für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilindustrie. 
 
Die Wertschöpfungskette reicht dabei von standardisierten Leitungen und Spezialkabeln 
bis hin zu hochkomplexen Bordnetz-Systemen samt zugehöriger Komponenten. 
 
LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter 
mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz auf dem Weg zu immer 
nachhaltigeren und vernetzten Mobilitätskonzepten durch die Entwicklung 
von Bordnetz-Systemen der nächsten Generation..

https://www.leoni.com
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ÜBER DIESEN BERICHT LEONI AG 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021

Dieser Vergütungsbericht beschreibt die individuell gewährte und geschuldete Vergütung der amtierenden und ehemaligen Mitglieder 

des Vorstands und des Aufsichtsrats der LEONI AG im Geschäftsjahr 2021 i. S. d. § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG. Der Vergütungsbericht wurde 

gemeinsam durch den Vorstand und den Aufsichtsrat erstellt. Infolge der Änderungen des AktG und des HGB durch das Gesetz zur 

Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) gelten für diesen Vergütungsbericht erstmalig geänderte Rahmenbedingun-

gen der Berichterstattung. Der vorliegende Vergütungsbericht wird der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai 2022 zur Billigung 

vorgelegt.

Eine detaillierte Beschreibung des Vergütungssystems von Vorstand und Aufsichtsrat findet sich auf der Internetseite der LEONI AG unter  

 www.leoni.com/de/investor-relations/corporate-governance/.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem Bericht nicht genau zur angegebenen Summe addieren 

und dass angegebene Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte wiedergeben, auf die sie sich beziehen.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor. Bei Abweichungen ist die deutsche Fassung maßgeblich und geht der 

englischen Übersetzung des Dokuments vor.

Der Vergütungsbericht wurde am 16. März 2022 aufgestellt und am 31. März 2022 hinsichtlich zweier geringfügiger Fehler zu Vergütungs- 

angaben in den Tabllen 9 und 14, die entsprechend gekennzeichnet sind, berichtigt.

Nürnberg, 16./31. März 2022

Aldo Kamper 

Vorstandsvorsitzender (CEO) der LEONI AG

Ingrid Jägering 

Finanzvorstand (CFO) der LEONI AG

Dr. Klaus Probst 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der LEONI AG

https://www.leoni.com
https://www.leoni.com/de/investor-relations/corporate-governance/
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ÜBER DIESEN BERICHT Hinweise zur Navigation

Die Navigation in der vorliegenden bildschirmoptimierten Version ist sowohl über 

die obere Navigationsspalte als auch über die Inhaltsverzeichnisse im Text möglich.

Verweise im Text:

 Interner Verweis (innerhalb des Dokuments)

 Externer Verweis (auf eine Website oder in ein anderes Dokument)

Um die Navigation fehlerfrei nutzen zu können, empfehlen wir die Installation der neuesten Version von Adobe®Acrobat®Reader 

unter   www.adobe.com

Symbole in der Navigation:  

    zum Inhaltsverzeichnis 

   zurück zur vorherigen Ansicht 

   vorwärts zur nächsten Seite 

   zurück zur vorherigen Seite 

    Kontaktinformation

https://www.leoni.com
https://get.adobe.com/de/reader/
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I. Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 
2021 im Überblick

 

Die Geschäftsentwicklung hat sich für LEONI im Jahr 2021 trotz 

eines stark volatilen Umfelds gegenüber dem Vorjahr deutlich 

verbessert. In den ersten beiden Quartalen verzeichnete LEONI 

mit der Abschwächung der Covid-19-Pandemie zunächst eine 

deutliche Nachfrageerholung sowohl im Automobil- als auch im 

Industriebereich. Umfangreiche und teilweise komplexe Bord-

netz-Projekte liefen planmäßig an und leisteten erste Umsatz- 

beiträge. Im dritten Quartal trübten sich die Rahmenbedingungen 

durch die weltweit anhaltenden und sich verstärkenden Versor-

gungskrisen insbesondere im Halbleitermarkt zunehmend ein. 

Lieferengpässe führten zu Produktionsunterbrechungen bei 

LEONIs Abnehmern im Automobilbereich und damit zu schwan-

kenden und geringer als geplanten Abrufen sowie zu großen 

logistischen Herausforderungen und erheblichem Mehraufwand 

bei LEONI. Mit einer weiteren Pandemiewelle und dem weltweiten 

Auftreten der Omikron-Virusvariante verstärkte sich zudem 

gegen Ende des Jahres wieder die Unsicherheit über den weiteren 

Pandemieverlauf. Die Geschäftsentwicklung war zudem geprägt 

durch die Entwicklung des Kupferpreises sowie die vollzogenen 

bzw. vereinbarten Verkäufe und weiteren Portfoliomaßnahmen 

der Wire & Cable Solutions Division. 

Auch in Vorstand und Aufsichtsrat gab es im Geschäftsjahr 2021 

Veränderungen. Im März 2021 wurde Herr Aldo Kamper vorzeitig 

für weitere fünf Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Herr 

Hans-Joachim Ziems, Chief Restructuring Officer der LEONI AG, 

schied zum 31. März 2021 planmäßig aus dem Vorstand der LEONI 

AG aus. Seine Funktion wurde nicht nachbesetzt. Frau Ingrid 

Jägering wird ihren Vertrag bis zum planmäßigen Vertragsende 

am 31. Dezember 2022 erfüllen. Aufseiten des Aufsichtsrats lief am 

19. Mai 2021 das Aufsichtsratsmandat von Herrn Dirk Kaliebe aus, 

der im August 2020 gerichtlich als Mitglied des Aufsichtsrats der 

LEONI AG bestellt worden war. Als Nachfolger von Herrn Kaliebe 

wurde in der Hauptversammlung am 19. Mai 2021 Herr Klaus 

Rinnerberger als neues Aufsichtsratsmitglied gewählt. 

Das Performance- und Strategieprogramm VALUE 21 wurde 

im Berichtsjahr konsequent umgesetzt und ist inzwischen 

weitgehend abgeschlossen. Nach den im Geschäftsjahr 2021 

abgeschlossenen und vereinbarten Veräußerungen von 

Teilbereichen der Wire & Cable Solutions Division verbleibt 

zukünftig im Wesentlichen die Automobilsparte. Zur Schärfung 

des Geschäftsmodells der Wiring Systems Division wird ein an 

VALUE 21 anschließendes Performance- und Strategieprogramm 

entwickelt, um die führende Position der LEONI AG weiter auszu-

bauen und die Marktchancen der Automobil- und Nutzfahrzeug-

industrie künftig noch besser nutzen zu können. 

A. ÜBERBLICK

https://www.leoni.com
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II. Wesentliche Eckpunkte zur Vergütung von 
Vorstand und Aufsichtsrat

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Vergütungssystem 

für den Vorstand der LEONI AG wurde im Jahr 2021 in Überein-

stimmung mit seinen wesentlichen Systemelementen 

angewendet. Der Aufsichtsrat machte in diesem Jahr keinen 

Gebrauch von der Möglichkeit, die für die variablen Vergütungs-

bestandteile gesetzten Ziele aufgrund außergewöhnlicher 

Entwicklungen nachträglich anzupassen. Die Auswirkungen aus 

den geplanten Unternehmensteilverkäufen in der Wire & Cable 

Solutions Division wurden bereits in den Zielvereinbarungen für 

das Geschäftsjahr 2021 berücksichtigt.

Dem Vergütungssystem folgend spiegeln sich die Ergebnisse des 

Geschäftsjahres 2021 in der kurzfristigen variablen Vergütung des 

Vorstands wider. Da Herr Kamper und Frau Jägering im Geschäfts-

jahr 2020 – ebenso wie die Mitglieder des Aufsichtsrats – freiwillig 

auf einen Teil ihrer Festvergütung verzichtet haben, ist im 

Geschäftsjahr 2021 auch ihre Festvergütung höher als im Vorjahr. 

Da im Geschäftsjahr 2021 noch kein Bemessungszeitraum der 

langfristigen Vergütungskomponente abgelaufen ist, kann über 

deren Höhe noch keine endgültige Aussage getroffen werden. Die 

Entwicklung der Vergütung der Vorstandsmitglieder reflektiert 

Fortschritte bei der Umsetzung der Konzernstrategie und der 

Ausrichtung des LEONI-Konzerns auf Ergebnisqualität und Cash-

flow-Profitabilität.

Für das Vergütungssystem des Aufsichtsrats der LEONI AG 

beschloss die Hauptversammlung am 19. Mai 2021 eine 

Anpassung. Das Vergütungssystem sah bislang vor, dass Sitzungs-

geld nur für die persönliche Teilnahme an einer Präsenzsitzung 

zu zahlen ist. Während der Covid-19-Pandemie hatte sich gezeigt, 

dass Aufsichtsratssitzungen vermehrt in einem virtuellen Format 

abgehalten wurden. Aufsichtsrat und Vorstand gingen davon aus, 

dass auch nach der Covid-19-Pandemie die virtuelle Teilnahme 

eine größere Bedeutung als in der Vergangenheit behalten 

würde. Um das Sitzungsgeld künftig unabhängig vom gewählten 

Format der Sitzung und auch bei telefonischer oder anderweitiger 

virtueller Teilnahme eines Aufsichtsratsmitglieds zu gewähren, 

beschloss die Hauptversammlung eine entsprechende Satzungs-

änderung. Die Höhe des Sitzungsgelds und die maximale Anzahl 

der zu vergütenden Sitzungen blieben unverändert. Weitere 

Anpassungen des Vergütungssystems für den Aufsichtsrat wurden 

nicht beschlossen.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 spiegeln diese Ent-

wicklungen wider. LEONI erhöhte die Umsatz- und Ergebnis-

prognose während des Geschäftsjahres zwei Mal, da sich die 

Geschäftsentwicklung im ersten und zweiten Quartal besser 

darstellte als angenommen. Insgesamt erhöhte sich der LEONI-

Konzernumsatz 2021 um 24 % auf EUR 5,1 Milliarden. Das Konzern- 

EBIT belief sich vor Sondereffekten und VALUE 21-Kosten auf 

EUR 172 Millionen (Vorjahr: EUR -59 Millionen). Der Free Cashflow 

verbesserte sich 2021 konzernweit von EUR -74 Millionen auf 

EUR -12 Millionen. Das Jahresergebnis für den Jahresabschluss 

der LEONI AG reduzierte sich auf einen Verlust in Höhe von EUR 28 

Millionen (Vorjahr: Gewinn von EUR 142 Millionen). 

https://www.leoni.com


88V E R G Ü T U N G S B E R I C H T  2 0 2 1  /

A.  Überblick B.  Vergütung  des Vorstands C.  Vergütung des Aufsichtsrats D.  Mehrjahresübersicht E.  Prüfungsvermerk

1. Vergütungsbestandteile 

 

Das Vergütungssystem besteht aus erfolgsunabhängigen (festen) 

und erfolgsabhängigen (variablen) Vergütungsbestandteilen:

   Die erfolgsunabhängige Vergütung besteht aus einem Fest-

gehalt, aus Nebenleistungen sowie aus einem Altersvorsorge-

betrag. 

   Die erfolgsabhängigen und damit variablen Vergütungs-

bestandteile bestehen aus einer kurzfristigen, einjährigen Ver-

gütung (sog. Short Term Incentive, STI) und einer langfristigen, 

mehrjährigen Vergütung (sog. Long Term Incentive, LTI).

Auf Basis einer Zielerreichung von 100 % stehen die Vergütungs-

komponenten in folgendem Verhältnis zueinander:

Die Vergütungsstruktur gilt für alle Vorstandsfunktionen einheit-

lich. Auch die Ziel-Festlegungen erfolgen für alle Vorstandmit-

glieder gleich, was dem Grundsatz der Gesamtverantwortung des 

Vorstands entspricht. Die gebotene Differenzierung zwischen den 

Vorstandsmitgliedern erfolgt durch verschiedene Festgehälter, 

aus denen sich die weiteren Vergütungsbestandteile entsprechend 

dem Vergütungssystem rechnerisch ableiten.

Die Angemessenheit und Üblichkeit der entsprechenden Ver-

gütung wurde bei der Entwicklung des Vergütungssystems durch 

den Aufsichtsrat sowohl im Hinblick auf eine sogenannte „Peer 

Group“ (horizontaler Vergleich) als auch innerhalb der LEONI-

Gruppe (vertikaler Vergleich) überprüft. Der Personalausschuss 

befasst sich auch nach dem bestätigenden Beschluss der Haupt-

versammlung regelmäßig mit der Angemessenheit und Struktur 

des Vergütungssystems und berät hierüber jeweils im Rahmen der 

jährlichen Feststellung der konkreten Zielerreichung. Bei Bedarf 

schlägt der Personalausschuss dem Aufsichtsrat Anpassungen vor, 

über welche dann gegebenenfalls im Aufsichtsrat Beschluss zu 

fassen ist. Im Geschäftsjahr 2021 ergab die eingehende Über-

prüfung der Angemessenheit und Üblichkeit der Vergütung 

für das Geschäftsjahr 2020 durch den Personalausschuss unter 

Hinzuziehung unabhängiger externer Vergütungsberater, dass 

Struktur und Höhe der Vergütung unter Berücksichtigung der 

Arbeitsbelastung sowie der Lage der Gesellschaft angemessen 

I. Grundzüge des Vergütungssystems 
 

Das derzeit anwendbare Vergütungssystem für den Vorstand der 

LEONI AG wurde von der Hauptversammlung am 23. Juli 2020 mit 

89,96 % des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 

gebilligt und ist darauf angelegt, einen Beitrag zur Förderung der 

Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesell-

schaft und ihrer verbundenen Unternehmen zu leisten.

B. VERGÜTUNG DER 
MITGLIEDER DES VORSTANDS 
IM GESCHÄFTSJAHR 2021

LTI

ca. 36 %
der Ziel-Direkt-Vergütung

STI
ca. 26 %

der Ziel-Direkt-Vergütung

Festgehalt

ca. 38 %
der Ziel-Direkt-Vergütung

ca. 30 %
des Festgehalts

Ziel-Direkt- 
vergütung

Altersvorsorge u. 
Nebenleistungen

Erfolgsabhängige 
Komponenten

Erfolgsunabhängige 
Komponenten

  Altersvorsorge       Nebenleistungen       Festgehalt       STI       LTI

https://www.leoni.com
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3. Außergewöhnliche Entwicklungen 

 

Die Kriterien für die Bemessung der erfolgsabhängigen Ver-

gütung und die zu Beginn des Geschäftsjahres vom Aufsichtsrat 

festgelegten Jahresziele werden im Verlauf eines Geschäftsjahres 

nicht geändert. Das Vergütungssystem schließt eine nachträgliche 

Änderung der Zielwerte oder der Vergleichsparameter aus.

Außergewöhnliche Entwicklungen, deren Effekte in der Ziel-

erreichung nicht hinreichend erfasst sind, kann der Aufsichtsrat 

im Rahmen der Zielfeststellung in begründeten seltenen Sonder-

fällen angemessen berücksichtigen. Dies kann zu einer Erhöhung, 

wie auch zu einer Verminderung des STI-Auszahlungsbetrags 

(Jahresbonus) führen. Als außergewöhnliche, unterjährige Ent-

wicklungen kommen z. B. außergewöhnliche Änderungen der 

Wirtschaftssituation (z. B. durch Wirtschaftskrisen, Gesundheits-

krisen mit Auswirkungen auf die Weltwirtschaft) in Betracht, die 

die ursprünglichen Unternehmensziele hinfällig werden lassen, 

sofern diese nicht vorhersehbar waren. Allgemein ungünstige 

Marktentwicklungen gelten nicht als außergewöhnliche unter-

jährige Entwicklungen. Auch bei der Zielfeststellung des LTI kann 

der Aufsichtsrat solchermaßen außergewöhnliche Entwicklungen 

in begründeten seltenen Sonderfällen angemessen berück-

sichtigen. 

4. Clawback-Regelungen für die variable Vergütung

Das Vergütungssystem sieht Grundlagen für sog. Clawback-

Vereinbarungen vor, deren wesentliche Grundzüge wie folgt 

ausgestaltet sind: 

   Der Aufsichtsrat kann bei Vorliegen eines schweren Pflicht- oder 

Compliance-Verstoßes die kurzfristige erfolgsabhängige Ver-

gütung nach pflichtgemäßem Ermessen bis auf null reduzieren. 

Abhängig von der Schwere des Verstoßes kann der Aufsichtsrat 

die langfristige erfolgsabhängige Vergütung ganz oder teil-

weise ersatzlos verfallen lassen. 

   Die Gesellschaft hat gegen ein Vorstandsmitglied einen 

Anspruch auf Rückzahlung der gezahlten erfolgsabhängigen 

Vergütung, wenn sich nach Auszahlung der erfolgsabhängigen 

Vergütung herausstellen sollte, dass der dem Anspruch auf die 

erfolgsabhängige Vergütung zugrunde liegende testierte und 

festgestellte Konzernabschluss objektiv fehlerhaft war und 

daher nach den relevanten Rechnungslegungsvorschriften 

nachträglich korrigiert werden musste, und unter Zugrund-

legung des korrigierten testierten Konzernabschlusses kein 

oder ein geringerer Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung 

entstanden wäre. 

 

sind. Der Personalausschuss hat bei dieser Abwägung auch die 

Vergütungsregelungen anderer Unternehmen berücksichtigt, die 

nach ihrer Branche, Größe und regionalen Tätigkeit mit der LEONI 

AG vergleichbar sind. Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 

2021 zudem mit Art und Inhalt der vertraglichen Abfindungsre-

gelungen für die Mitglieder des Vorstands befasst (siehe dazu im 

Einzelnen  B.I.5 ). 

Eine detaillierte Beschreibung des Vergütungssystems für den 

Vorstand sowie der Billigungsbeschluss der Hauptversammlung 

finden sich auf der Internetseite der LEONI AG unter

 www.leoni.com/de/investor-relations/corporate-governance/vorstand/  

und   www.leoni.com/de/hv2020/.  

2. Maximalvergütung 

 

Die jährliche Maximalvergütung im Sinne von § 87a Abs. 1 Satz 2 

Nr. 1 AktG beträgt für den Vorstandsvorsitzenden EUR 3.552.500 

und für jedes ordentliche Vorstandsmitglied EUR 2.382.400.

https://www.leoni.com
https://www.leoni.com/de/investor-relations/ corporate-governance/vorstand/
https://www.leoni.com/de/hv2020/
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Anstellungsvertrags (Abfindungs-Cap). Die für die Berechnung der 

Abfindung maßgebliche Jahresvergütung ergibt sich im Grund-

satz aus der Summe des Festgehalts und dem STI-Zielbetrag. Im 

Fall einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit aufgrund 

einer Kündigung durch die Gesellschaft aus wichtigem Grund wird 

keine Abfindung gewährt.

In Übereinstimmung mit dem von der Hauptversammlung 

gebilligten Vergütungssystem entspricht es auch weiterhin der 

Überzeugung des Aufsichtsrats, dass etwaige Abfindungen an 

Vorstandsmitglieder grundsätzlich anhand dieser beiden Ver-

gütungskomponenten berechnet werden sollen. Allerdings ist 

der Aufsichtsrat nach eingehender Beratung und auf Grundlage 

einer entsprechenden Empfehlung des Personalausschusses zu 

dem Ergebnis gekommen, dass es im Fall der Vorstandsmitglieder 

Herr Kamper und Frau Jägering mit Blick auf deren laufende 

Anstellungsverträge angemessen und sachgerecht ist, für die 

Berechnung der Abfindung neben dem Festgehalt und dem 

STI-Zielbetrag zusätzlich den LTI-Zielbetrag zu berücksichtigen. 

Dies gilt maßgeblich vor dem Hintergrund, dass im Zuge des Neu-

abschlusses der Anstellungsverträge mit Herrn Kamper und Frau 

Jägering am 17. September 2020 nach intensiver Verhandlung der 

vertraglichen Konditionen und entsprechender Gesamtabwägung 

der Angemessenheit die betreffenden Abfindungsregelungen 

aus den vorherigen Anstellungsverträgen der beiden Vorstands-

mitglieder übergeleitet worden sind und dies im Interesse der 

Gesellschaft geboten war, um Herrn Kamper und Frau Jägering 

auch weiterhin als Vorstandsmitglieder der Gesellschaft gewin-

nen zu können. Ebenso war eine entsprechende gleichlautende 

Regelung in dem am 28. September 2021 neu abgeschlossenen 

Anstellungsvertrag von Frau Dr. Biernert, die mit Wirkung zum 

1. Februar 2022 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft 

bestellt worden ist, im Interesse des Unternehmens erforderlich, 

um sie als neues Mitglied des Vorstands der LEONI AG gewinnen 

zu können. Auf Basis dieser Erwägungen hat der Aufsichtsrat auf 

eine entsprechende Empfehlung seines Personalausschusses 

insoweit eine punktuelle Ergänzung des Vergütungssystems 

mit Blick auf die vertraglichen Abfindungsregelungen von 

Herrn Kamper und Frau Jägering sowie von Frau Dr. Biernert für 

den Zeitraum der jeweiligen Geltung der aktuellen bzw. neu 

abgeschlossenen Anstellungsverträge der betreffenden Vor-

standsmitglieder beschlossen.

Zusagen für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung 

des Anstellungsvertrags durch das Vorstandsmitglied infolge 

eines Kontrollwechsels (Change of Control) sowie nachvertrag-

liche Wettbewerbsverbote sind nicht vorgesehen.

5. Wesentliche Regelungen zu Antritt und Beendigung der 

Tätigkeit 

 

Der Aufsichtsrat entscheidet beim Antritt der Tätigkeit durch ein 

Vorstandsmitglied nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und in wel-

chem Umfang zusätzliche Vergütungsleistungen (z. B. Umzugsbei-

hilfe oder Ausgleich von Verdienstausfällen aufgrund des Wechsels 

zu der LEONI AG) individualvertraglich zugesagt werden. Der 

Aufsichtsrat kann bei Neubestellungen den neu eintretenden Vor-

standsmitgliedern die variablen Bezüge in einem angemessenen 

Umfang für einen begrenzten Zeitraum garantieren.

Die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder werden bei 

Erstbestellungen in der Regel eine Laufzeit von drei Jahren nicht 

übersteigen. Eine ordentliche Kündigung des Anstellungsvertrags 

ist für beide Seite ausgeschlossen. Das Recht zur Kündigung aus 

wichtigem Grund bleibt davon unberührt. Im Fall einer vor-

zeitigen Beendigung des Mandats endet auch automatisch der 

Anstellungsvertrag (Koppelungsklausel).

Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei einer vorzeitigen 

Beendigung des Anstellungsvertrags, ohne dass ein wichtiger 

Grund für die Beendigung der Vorstandstätigkeit vorliegt, werden 

auf maximal zwei Jahresvergütungen begrenzt und betragen 

nicht mehr als die Jahresvergütung für die Restlaufzeit des 

https://www.leoni.com
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II. Vergütung des Vorstands im Berichtsjahr 
 

Nachfolgend finden sich Informationen zur Festvergütung des 

Vorstands, zur Zielsetzung und Zielerreichung der variablen 

Vergütung sowie individualisierte Angaben zur gewährten und 

geschuldeten Vergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder i. S .d. 

§ 162 Abs. 1 Satz 1 AktG für das Geschäftsjahr 2021. 

1. Erfolgsunabhängige feste Vergütung im Geschäftsjahr 2021 

 

Nachfolgend werden die einzelnen Komponenten der Fixver-

gütung für das Geschäftsjahr 2021 berichtet, deren Summe die 

jeweilige Mindestvergütung der im Berichtsjahr amtierenden 

Vorstandsmitglieder bildet. Die entsprechende Darstellung der 

gewährten und geschuldeten Vergütung nach § 162 Abs. 1 S. 1 

AktG ist den Tabellen unter  B.II.3 zu entnehmen.

A. FESTGEHALT

Das Festgehalt wird in zwölf gleichen Monatsraten unter Ein-

behaltung gesetzlicher Abzüge jeweils nachträglich zum Monats-

ende ausbezahlt. Bei einem unterjährigen Ein- oder Austritt des 

Vorstandsmitglieds wird das Festgehalt anteilig (pro rata tempo-

ris) gewährt.

Den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Vor-

stands wurde jeweils folgendes Festgehalt gewährt:

Tabelle 1: Jährliches Festgehalt  der im Geschäftsjahr 2021 
amtierenden Vorstandsmitglieder                                                                                         in €

2021 2020

Aldo Kamper  (CEO) 900.000 870.000*

Ingrid Jägering (CFO) 600.000 590.000*

Hans-Joachim Ziems (CRO, bis 31.03.2021) 316.250 883.750

Gesamt 1.816.250  2.343.750

 

B. NEBENLEISTUNGEN

Die vertraglich zugesicherten Nebenleistungen enthalten im 

Wesentlichen übliche Zusatzleistungen wie Beiträge zu Versiche-

rungen (z. B. Gruppenunfallversicherung, Lebens- und Invaliditäts- 

versicherung sowie Beiträge zu einer Rentenversicherung, Kran-

ken-/Pflegeversicherung) und die Stellung eines Dienstwagens, 

der auch privat genutzt werden kann. Die maximale Höhe der 

Nebenleistungen wird durch den Aufsichtsrat jeweils für das 

bevorstehende Geschäftsjahr festgelegt. Nicht unter die Neben-

leistungen fällt der Aufwendungsersatz, auf den die Vorstands-

mitglieder ohnehin von Gesetzes wegen einen Anspruch haben. 

6. Sonderregelungen für die Bestellung von Herrn 

Hans-Joachim Ziems

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 13. März 2020 

beschlossen, Herrn Hans-Joachim Ziems für den Zeitraum von 

einem Jahr (1. April 2020 bis 31. März 2021) zum Mitglied des Vor-

stands als Chief Restructuring Officer (CRO) zu bestellen mit der 

Aufgabe, die laufende finanzielle und operative Restrukturierung 

der Gesellschaft zu verantworten. Die Vergütung von Herrn Ziems 

ist aufgrund seiner zeitlich begrenzten sowie inhaltlich auf seine 

Aufgaben als Restrukturierungsberater fokussierten Tätigkeit als 

reine Fixvergütung in Form eines fixen monatlichen Gehalts in 

Höhe von EUR 108.750,00 (brutto) ausgestaltet.

Mittelbar profitiert Herr Ziems auch von den Honoraren der 

Beratungsfirma Ziems & Partner, die seit Oktober 2019 für LEONI 

tätig ist. Herr Ziems ist an der Beratungsfirma Ziems & Partner 

maßgeblich beteiligt. Die Beratungsfirma Ziems & Partner wird 

für ihre Restrukturierungsberatung nach branchenüblichen 

Stundensätzen nach tatsächlichem Aufwand und einer Erfolgs-

komponente entlohnt. Der Aufsichtsrat hat den Mandatsvertrag 

mit der Beratungsfirma Ziems & Partner bei seiner Entscheidung 

zur Bestellung von Herrn Ziems als Vorstandsmitglied berück-

sichtigt und gebilligt.

*   Herr Kamper und Frau Jägering verzichteten angesichts der mit der Covid-19-Pandemie für Gesellschaft und 
Belegschaft einhergehenden Schwierigkeiten freiwillig auf einen Teil ihres Festgehalts für das Geschäftsjahr 
2020. Ohne diesen Verzicht hätte auch im Geschäftsjahr 2020 das Festgehalt von Herrn Kamper EUR 900.000 
und das Festgehalt von Frau Jägering EUR 600.000 betragen.

https://www.leoni.com
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versorgung. Der Aufsichtsrat kann in Einzelfällen, etwa während 

einer ersten Bestellungsperiode, von der Gewährung eines 

Altersvorsorgebetrags absehen. Bei einem unterjährigen Ein- 

oder Austritt des Vorstandsmitglieds wird dieser Betrag anteilig 

(pro rata temporis) gewährt. Das Vorstandsmitglied kann diesen 

Betrag im Wege der Entgeltumwandlung in eine Anwartschaft auf 

eine betriebliche Altersversorgung in Form einer Direktzusage 

umwandeln. Vorstandsmitglieder, die am Entgeltumwandlungs-

programm teilnehmen, haben mit regulärer Beendigung ihrer 

Tätigkeit Anspruch auf Auszahlung von Versorgungsleistungen in 

fünf gleichen Raten. Die Versorgungsleistungen werden in einem 

Betrag ausbezahlt, wenn sie bei Eintritt des Versorgungsfalles den 

Betrag von EUR 15.000 nicht überschreiten oder der Leistungs-

empfänger dies beantragt.

Wenn das Vorstandsmitglied von der Möglichkeit der Entgelt-

umwandlung keinen Gebrauch macht, wird ihm der Versorgungs-

betrag jeweils mit dem Gehalt für den Monat Juli ausgezahlt. 

Darüber hinaus gewährt die Gesellschaft (abgesehen von Bei-

trägen zu einer Lebens- und Invaliditätsversicherung, die Teil 

der Nebenleistungen sind) keine Alters-, Hinterbliebenen- oder 

Invaliditätsversorgung, insbesondere keine weiteren leistungs-

orientierten Versorgungszusagen, für welche Rückstellungen zu 

bilden wären. Ein Überbrückungsgeld oder sonstige Formen von 

Vorruhestandsregelungen sieht das Vergütungssystem nicht vor.

In den Geschäftsjahren 2021 und 2020 wurden den Vorstands-

mitgliedern folgende Beträge zur Altersvorsorge gewährt:  

 

D. BEITRAG ZUR LANGFRISTIGEN ENTWICKLUNG 

DER GESELLSCHAFT 

Das Vergütungssystem für den Vorstand der LEONI AG insgesamt 

trägt der anspruchsvollen Aufgabe der Vorstandsmitglieder 

Rechnung, die Konzernstrategie umzusetzen und ein weltweit 

operierendes Unternehmen mit innovativen und flexiblen Lösun-

gen im globalen Wettbewerb zu führen. Die Vorstandsvergütung 

soll zugleich marktgerecht und wettbewerbsfähig sein, damit die 

Außerdem keine Nebenleistung ist die Einbeziehung in eine 

D&O-Versicherung, wobei das Vorstandsmitglied den aktienrecht-

lich vorgegebenen Selbstbehalt zu tragen hat. Die Vorstands-

mitglieder sind in eine entsprechende, marktübliche D&O-Versi-

cherung einbezogen, deren Prämien die Gesellschaft trägt.

Für das Geschäftsjahr 2021 hat der Aufsichtsrat als maximale Höhe 

der Nebenleistungen einen Betrag von EUR 40.000 je Vorstands-

mitglied festgelegt. Für die im Geschäftsjahr 2021 amtierenden 

Vorstandsmitglieder wurden im Berichtsjahr Nebenleistungen in 

folgender Höhe gewährt:

Tabelle 2: Jährliche Nebenleistungen der im Geschäftsjahr 2021 
amtierenden Vorstandsmitglieder                                                                                          in €

2021 2020

Aldo Kamper  (CEO) 22.303 22.104

Ingrid Jägering (CFO) 15.197 17.035

Hans-Joachim Ziems (CRO, bis 31.03.2021) 769 3.076

Gesamt 38.269 42.215

C. ALTERSVORSORGE

Die Gesellschaft gewährt grundsätzlich jedem Vorstandsmitglied 

jährlich einen Betrag in Höhe von 30 % des jeweils geltenden 

Festgehalts (brutto) zum eigenständigen Aufbau einer Alters-

Tabelle 3: Beiträge zur Altersvorsorge der im Geschäftsjahr 2021 
amtierenden Vorstandsmitglieder                                                                                        in € 

2021 2020

Auszahlungs- 
betrag 

Beitrag 
zur BAV

Auszahlungs-
betrag 

Beitrag 
zur BAV

Aldo Kamper  (CEO) – 270.000 270.000 –

Ingrid Jägering (CFO) – 180.000 180.000 –

Hans-Joachim Ziems 
(CRO, bis 31.03.2021)

Entfällt, nicht vereinbart Entfällt, nicht vereinbart

Gesamt – 450.000 450.000 –

https://www.leoni.com
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Maßstab der Zielerreichung sind die vom Aufsichtsrat für 

den gesamten Vorstand einheitlich festgesetzten Zielwerte, 

die sich am Budget bzw. an der Unternehmenszielsetzung 

orientieren. 

Der Aufsichtsrat setzt Zielwerte für die folgenden Kenn-

zahlen fest:  

   (bereinigte) EBIT-Marge

   (bereinigte) Free Cashflow-Marge 

Bei der Berechnung der Kennzahlen erfolgt eine Bereinigung 

um Effekte, die sich aus der Akquisition oder Veräußerung 

einer Gesellschaft bzw. von Teilen einer Gesellschaft ergeben.  

 

Im Vergütungssystem für den Vorstand der LEONI AG 

 www.leoni.com/de/investor-relations/corporate-governance/vorstand 

sind Berechnungsmethoden und Überleitungsrechnungen 

dieser Kennzahlen näher definiert.

Werden die STI-Jahresziele in einem bestimmten Geschäfts-

jahr nicht erreicht, kann der Jahresbonus vollständig ent-

fallen und Null betragen. Innerhalb der variablen Vergütung 

macht der STI-Zielbetrag auf Basis einer Zielerreichung von 

100 % ca. 42 % aus. 

(2) Auszahlungszeitpunkt und Cap

Die einjährige variable Vergütung (STI) wird nach Ende des 

Geschäftsjahres in bar ausgezahlt. Bei einem unterjährigen 

Ein- oder Austritt des Vorstandsmitglieds wird der STI-Zielbe-

trag anteilig (pro rata temporis) ermittelt und festgelegt. Das 

Vergütungssystem sieht außerdem bestimmte Regelungen 

für den Fall des unterjährigen Ausscheidens eines Vorstands-

mitglieds vor, unter anderem auch abhängig vom Grund des 

Ausscheidens.

Der Auszahlungsbetrag ist auf maximal 175 % des vom Auf-

sichtsrat festgesetzten STI-Zielbetrags begrenzt (Cap). 

(3) Beitrag zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft

Beide STI-Komponenten fließen jeweils hälftig in die 

Berechnung der Zielerreichung für den STI ein. Der STI 

soll auf diese Weise im Einklang mit der Konzernstrategie 

die Ausrichtung des LEONI-Konzerns auf Ergebnisqualität 

und Cashflow-Profitabilität stärken. Die Kennzahlen sollen 

außerdem Fortschritte des Vorstands bei der Umsetzung 

der langfristig ausgelegten Konzernstrategie der LEONI AG 

incentivieren.

 

Gesellschaft kompetente und dynamische Vorstandsmitglieder 

für sich gewinnen kann. Während die variablen Komponenten 

das Erreichen von Performancezielen angemessen belohnen 

sollen, sollen zugleich erhebliche Schwankungen vermieden 

und durch diese Ausgewogenheit der Unternehmenswert der 

LEONI AG nachhaltig gesteigert werden. Zu diesem Ausgleich von 

Schwankungen leistet die erfolgsunabhängige feste Vergütung 

einen ebenso wichtigen Beitrag wie zur Sicherstellung einer 

marktgerechten und wettbewerbsfähigen Vergütung. 

 

 

2. Variable Vergütung im Berichtsjahr

Die erfolgsabhängige variable Vergütung setzt sich aus einer ein-

jährigen sowie einer langjährigen Komponente zusammen.

 

A. EINJÄHRIGE VARIABLE VERGÜTUNG (STI)

i. Überblick über die Berechnungsmethodik des STI

(1) Maßgebliche Kennzahlen und Berechnungsmethodik

Der Aufsichtsrat setzt für den STI jährlich für jedes Vorstands-

mitglied einen STI-Zielbetrag auf Basis einer Zielerreichung 

von 100 % fest. Der konkrete, einem Vorstandsmitglied 

zustehende Betrag wird abhängig vom Grad der Ziel-

erreichung errechnet.

https://www.leoni.com
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Aufgrund des Zielerreichungsgrads ergab sich für die in 

2021 amtierenden Vorstandsmitglieder Aldo Kamper und 

Ingrid Jägering auf Grundlage der IST-Werte grundsätzlich 

kein Anspruch auf den STI für das Geschäftsjahr 2020. Für 

Herrn Kamper machte der Aufsichtsrat allerdings von der 

im Vergütungssystem vorgesehenen Möglichkeit einer 

Anpassung aufgrund außergewöhnlicher Entwicklungen 

Gebrauch, indem die IST-Werte um die Effekte der Corona-

Pandemie bereinigt wurden. Bei der Corona-Pandemie, die 

die Entwicklung der LEONI AG maßgeblich ab März 2020 

beeinflusste, handelt es sich um eine weltweite Gesundheits-

krise mit Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die so nicht 

vorhersehbar war und die ursprünglichen Unternehmens-

ziele hinfällig werden ließ. Im Ergebnis wurde Herrn Kamper 

damit im Geschäftsjahr 2021 ein STI für das Geschäftsjahr 

2020 in Höhe von TEUR 500 ausgezahlt. 

Frau Jägering wurde im Zusammenhang mit ihrer Bestellung 

und in Übereinstimmung mit dem Vergütungssystem eine 

STI-Auszahlung für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 

mindestens TEUR 453 garantiert, sodass dieser Betrag im 

Geschäftsjahr 2021 entsprechend ausgezahlt wurde. 

Für das Geschäftsjahr 2021 erfolgte keine Anpassung der 

Ziele aufgrund außergewöhnlicher Entwicklungen. Die 

Zielsetzung für das Geschäftsjahr 2021 beruhte bereits ihrer-

seits auf bereinigten Parametern und berücksichtigte dabei 

insbesondere die Auswirkungen aus den geplanten Unter-

nehmensteilverkäufen in der Wire & Cable Solutions Division.

 

ii. Anwendung der Leistungskriterien im Geschäftsjahr 2021

(1) STI-Zielbetrag

Der Aufsichtsrat hat für die im Berichtsjahr amtierenden 

Vorstandsmitglieder folgende Zielvergütungen aus dem 

STI für die Jahre 2021 und 2020 festgesetzt: 

 

(2) STI-Kennziffern und Zielerreichungsgrad

Die nachfolgende Tabelle zeigt die vom Aufsichtsrat jeweils 

festgesetzten STI-Zielwerte für die Geschäftsjahre 2020 und 

2021, den jeweiligen IST-Wert sowie den auf dieser Basis 

ermittelten jeweiligen Grad der Zielerreichung.

Die Zielwerte werden für alle Mitglieder des Vorstands ein-

heitlich festgesetzt, sodass auch der Zielerreichungsgrad für 

alle Mitglieder des Vorstands einheitlich ist, mit Ausnahme 

von Herrn Ziems, der eine reine Festvergütung erhielt. 

Tabelle 5: Festgesetzte Kennzahlen für den STI

Zielfestsetzung Zielerreichung

Gewichtung Performance-Korridor IST-Wert Zielerreichungsgrad
0 % 100 % Max. 150 %

Bereinigte 
EBIT-Marge

2021 50 % – 3,1 % – 1,1 % – 0,1 % 1,74 % 150 %

2020 50 % – 1,8 % 0,2 % 1,2 % – 6,80 % 0 % bzw. 86,5 %*

Bereinigte  
Free Cashflow-Marge

2021 50 % – 4,2 % – 2,2 % – 0,2 % – 0,06 % 200 %

2020 50 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % – 1,70 % 0 % bzw. 77,5 %*

Gesamtbewertung 2021 175 % 

2020 0 % bzw. 82,0 %*

* Zielerreichungsgrad bei um die Effekte der Corona-Pandemie bereinigten IST-Werten

Tabelle 4: STI-Zielbeträge der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstandsmitglieder                                                                                                                                                           in €

STI-Performance-Korridor (2021) STI-Performance-Korridor (2020)

0 % 100 % (Zielvergütung) 175 % (Cap) 0 % 100 % (Zielvergütung) 175% (Cap)

Aldo Kamper  (CEO) 0 610.000 1.067.500 0 610.000 1.067.500

Ingrid Jägering (CFO) 0 406.800 711.900 0 406.800 711.900

Hans-Joachim Ziems 
(CRO, bis 31.03.2021)

Entfällt, da reine Fixvergütung vereinbart Entfällt, da reine Fixvergütung vereinbart 
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B. LANGFRISTIGE VARIABLE VERGÜTUNG (LTI)

i. Überblick über die Berechnungsmethodik des LTI

Der Aufsichtsrat setzt außerdem jährlich einen LTI-Zielbetrag 

auf Basis einer Zielerreichung von 100 % fest. Der LTI ist rollie- 

rend ausgestaltet, das heißt, jährlich wird eine LTI-Tranche mit 

einem dreijährigen Bemessungszeitraum erdient. Der kon-

krete Auszahlungsbetrag hängt vom Grad der Zielerreichung 

nach Ablauf dieser dreijährigen Performance-Periode ab.  

(1) Maßgebliche Kennzahlen und Berechnungsmethodik

Der Grad der Zielerreichung wird auf Basis der folgenden 

Kennzahlen festgestellt: 

   Der relative Total Shareholder Return (rTSR) berechnet 

sich aus der prozentualen Kursentwicklung der LEONI-Aktie 

einschließlich der gezahlten Dividende pro Aktie während 

der Performance-Periode im Verhältnis zur prozentualen 

Entwicklung des TSR-Performanceindex im SDAX im 

gleichen Zeitraum. Trotz des Ausscheidens der LEONI AG 

aus dem SDAX hält der Aufsichtsrat den SDAX als relevante 

Bezugsgröße für den rTSR weiterhin für den geeigneten und 

angemessenen Vergleichsmaßstab für die LEONI AG. Der rTSR 

wird vor Festlegung von CSR-Zielen zu 40 % berücksichtigt. 

   Dem ROCE (Return on Capital Employed) als Gesamtkapi-

talrenditeziffer, anhand derer der Vorstand die Rentabilität 

der Segmente überwacht. Der ROCE wird vor Festlegung von 

CSR-Zielen zu 60 % berücksichtigt. 

Das Vergütungssystem für den Vorstand (  www.leoni.com/de/

investor-relations/corporate-governance/vorstand/ ) enthält nähere 

Angaben zur Methodik der Berechnung der beiden LTI-Kenn-

zahlen. 

(2) Integration von CSR-Zielen

Das Vergütungssystem sieht außerdem die Integration von 

CSR-Zielen in die langfristige variable Vorstandsvergütung 

vor. Sobald der Aufsichtsrat CSR-Ziele festgelegt hat, werden 

diese mit einer Gewichtung von 25 %, der rTSR mit 45 % und 

der ROCE mit 30 % bei der Feststellung des Zielerreichungs-

grads berücksichtigt. Das Vergütungssystem enthält eine 

beispielhafte Aufzählung möglicher CSR-Ziele; der Aufsichts-

rat kann die finale Auswahl und Gewichtung der konkreten 

CSR-Ziele jedoch nach billigem Ermessen vornehmen.

(3) Zielsetzung für den STI des Geschäftsjahres 2022

Für das Geschäftsjahr 2022 legt der Aufsichtsrat wie im 

Vergütungssystem vorgesehen die entsprechenden Ziel-

werte für die Kennzahlen (bereinigte) EBIT-Marge und Free 

Cashflow-Marge fest. Um wettbewerbsrelevante strategische 

Vorhaben ex-ante nicht preiszugeben, wird die konkrete Ziel-

setzung für die finanziellen Kennzahlen ex-post offengelegt 

und erläutert. 

iii. Vergütung aus dem STI im Geschäftsjahr 2021

Der STI für das Geschäftsjahr 2021 wird entsprechend der 

Vorgaben des Vergütungssystems im Geschäftsjahr 2022 

nach der Feststellung der Zielerreichung durch den Auf-

sichtsrat ausbezahlt. Im Berichtszeitraum ergab sich aus 

dem in Tabelle 5 ersichtlichen Zielerreichungsgrad folgende 

Vergütung aus dem STI:

Tabelle 6: STI-Gewährungsbetrag 

Geschäfts- 
jahr

Zielerreichungs- 
grad

STI-Gewährungsbetrag 
je Geschäftsjahr in €

Aldo Kamper (CEO)
2021 175 % 1.067.500

2020 82,0 %* 500.000 **

Ingrid Jägering (CFO)
2021 175 % 711.900

2020 82,0 %* 453.375 ***

Hans-Joachim Ziems 
(bis 31.03.2021)

2021 – –

2020 – –

Gesamt 2021 1.779.400

2020 953.375

* Zielerreichungsgrad bei um die Effekte der Corona-Pandemie bereinigten IST-Werten

** Auszahlungsbetrag infolge Anpassung der Zielerreichung (siehe   B.II.2.a.ii(2)).

*** Garantierter Auszahlungsbetrag

https://www.leoni.com
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nicht vollständig erreicht, kann der LTI auch entsprechend 

unter dem LTI-Zielbetrag liegen oder vollständig entfallen. 

Innerhalb der variablen Vergütung macht der LTI auf Basis 

einer Zielerreichung von 100 % ca. 58 % der Vergütung aus. 

(4) Beitrag zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft

Aufgrund der verwendeten Kennzahlen wird die Kursent-

wicklung der LEONI-Aktie zu einem maßgeblichen Faktor für 

die Höhe der mehrjährigen variablen Vorstandsvergütung. 

Daraus ergibt sich ein Gleichlauf der Interessen von Vorstand 

und Aktionären nach einer attraktiven und nachhaltigen Ren-

dite. Die höhere Gewichtung des rTSR unterstützt zudem die 

strategische Ausrichtung der LEONI AG und ihres Konzerns 

und spiegelt die Entwicklung des Unternehmenswerts. 

ii. Anwendung der Leistungskriterien im 

Geschäftsjahr 2021

Im Zuge der vertraglichen Umsetzung 

des derzeit geltenden Vergütungssystems 

mit Wirkung zum 1. Januar 2020 wurde 

festgehalten, dass bei sämtlichen Vor-

standsmitgliedern für das Jahr 2020 und Folgejahre keine 

Ansprüche aus der sogenannten Langfristkomponente 

gemäß den bisherigen Anstellungsverträgen bestehen. 

Die erste Performance-Periode unter dem derzeit geltenden 

Vergütungssystem für den LTI läuft von 2020 bis einschließ-

lich 2022. Eine Feststellung der Zielerreichung erübrigt sich 

daher bislang. Eine erste Auszahlung aus der LTI-Kompo-

nente wäre daher – bei entsprechender Zielerreichung – im 

Geschäftsjahr 2023 zu erwarten. Die zweite Performance-

Periode für den LTI läuft von 2021 bis einschließlich 2023. 

(1) Zielvergütung

Der Aufsichtsrat hat für die im Berichtsjahr amtierenden 

Vorstandsmitglieder folgende Zielvergütungen aus dem LTI 

für die Performance-Perioden 2020 bis 2022 sowie 2021 bis 

2023 festgesetzt , aus denen sich aktuell folgende LTI-Ziel-

erreichungsgrade ergeben:  

Für das Geschäftsjahr 2020 hat der Aufsichtsrat entsprechend 

dem von der Hauptversammlung gebilligten Vergütungs-

system von der Festsetzung von CSR-Zielen abgesehen, da in 

der aktuellen Lage der Gesellschaft die Steuerungsfunktion 

solcher Ziele nicht sicher zu bestimmen ist. Ebenso ist der 

Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 verfahren. CSR-Ziele 

sollen spätestens für die Vorstandsvergütung im Geschäfts-

jahr 2023 Teil der LTI-Komponente sein; andernfalls wird der 

Zielbetrag der LTI-Komponente um 25 % gekürzt. 

(3) Auszahlungszeitpunkt und Cap

Die Auszahlung des LTI erfolgt nach Ablauf der jeweiligen 

Performance-Periode als Barvergütung abhängig von der 

jeweiligen Zielerreichung. Die Vorstandsmitglieder sind aller-

dings verpflichtet, die Hälfte des Brutto-Auszahlungsbetrags 

in Aktien der LEONI AG anzulegen und diese Aktien jeweils 

mindestens ein Jahr in einem gesonderten Sperrdepot zu 

halten (Share Ownership Obligation). Der Aktienerwerb 

erfolgt nach der Hauptversammlung über die Börse. 

Werden die Mehrjahresziele übertroffen, kann der LTI über 

dem LTI-Zielbetrag liegen; er kann jedoch maximal 150 % des 

LTI-Zielbetrags (Cap) betragen. Werden die Mehrjahresziele 

Tabelle 7: LTI-Zielbeträge der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vortandsmitglieder

Performance- 
Periode

Performance-Korridor in € Zielerreichungs- 
grad zum Stand 

31. Dezember 20210 %
Zielvergütung 

(=100 %) 150 %

Aldo Kamper 
(CEO)

2020–2022 0 850.000 1.275.000 5 %

2021–2023 0 850.000 1.275.000 117 %

Ingrid Jägering 
(CFO)

2020–2022 0 567.000 850.500 120 %*

2021–2023 0 567.000 850.500 117 %

Hans-Joachim Ziems 
(CRO, bis 31.03.2021)

2020–2022 – – – –

2021–2023 – – – –

* Dieser Zielerreichungsgrad entspricht rechnerisch dem garantierten Auszahlungsbetrag.
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Der Aufsichtsrat hat zur Bemessung des LTI für die Per-

formance-Perioden 2020 bis 2022 sowie 2021 bis 2023  

Zielwerte für den ROCE in den Geschäftsjahren 2022 und 

2023 vorgegeben. Die konkrete Zielsetzung wird insoweit 

im Vergütungsbericht nach Ablauf des jeweiligen Geschäfts-

jahres berichtet werden. 

Die Ermittlung der Zielerreichung erfolgt nach dem Ende der 

dreijährigen Performance-Periode durch den Aufsichtsrat. 

Im Geschäftsjahr 2021 war noch keine Performance-Periode 

abgelaufen, sodass noch keine Zielerreichungsgrade fest-

stehen. 

(3) Sonderregelung für die Bestellung von Frau Jägering

Aufgrund von der mit Frau Jägering im Zusammenhang mit 

ihrer Bestellung getroffenen Vereinbarung beträgt der LTI-

Auszahlungsbetrag für Frau Jägering für die Performance-

Periode 2020–2022 mindestens brutto TEUR 678. 

iii. Vergütung aus dem LTI im Geschäftsjahr 2021

Die Ermittlung der Zielerreichung und des auszuzahlenden 

Betrags aus dem LTI erfolgt nach dem Ende der dreijährigen 

Performance-Periode durch den Aufsichtsrat. Im Geschäfts-

jahr 2021 war noch keine Performance-Periode abgelaufen 

und bestehen keine Zahlungsansprüche eines (gegen-

wärtigen oder ehemaligen) Vorstandsmitglieds aus vor 

dem 1. Januar 2020 anwendbaren Langfristkomponenten. 

Die auszuzahlenden Beträge aus langfristigen Vergütungs-

komponenten werden nach dem Ende der jeweiligen Per-

formance-Periode festgestellt und sodann berichtet werden. 

C. SHARE OWNERSHIP OBLIGATION 

(WEITERE AKTIENHALTEVERPFLICHTUNGEN)

Für das Geschäftsjahr 2021 entstand aus dem LTI noch keine 

Verpflichtung für Mitglieder des Vorstands, etwaige Bonusbeträge 

anteilig in Aktien anzulegen, da bislang keine Performance-

Periode abgelaufen ist.

Unter dem bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Vergütungs-

system für Vorstandsmitglieder bestehen weitere Aktienhaltever-

pflichtungen. Danach sind Vorstandsmitglieder verpflichtet, 50 % 

des Bruttobetrags ihrer für die Jahre bis einschließlich 2019 aus-

gezahlten langfristigen Vergütungskomponenten in LEONI-Aktien 

umzuwandeln und die erworbenen LEONI-Aktien für mindestens 

50 Monate zu halten. Die Aktien sind in einem gesonderten Depot 

zu führen. Die Haltefrist entfällt mit Ausscheiden des Vorstands-

mitglieds. Die im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstands-

mitglieder erfüllen diese Aktienhalteverpflichtungen. 

 

(2) LTI-Kennzahlen und Zielerreichungsgrad 

Für die Performance-Perioden 2020 bis 2022 sowie 2021 bis 

2023 wurden bislang folgende Zielvorgaben festgesetzt, 

wobei die Festsetzung einheitlich für alle Mitglieder des 

Vorstands erfolgt:

:

 

Tabelle 8: Festgesetzte Kennzahlen für das LTI

Performance-Periode 2020 bis 2022

rTSR

Gewich- 
tung

Anfangs- 
wert  

LEONI- 
Aktie

Anfangs- 
wert  

SDAX-TSR 0 % 100 % 150 %

50 % EUR 11,55 12.128,03 Verhältnis von 
LEONI-TSR 

zu SDAX-TSR 
unter 75 %

LEONI-TSR 
entspricht 

dem 
SDAX-TSR

Verhältnis von 
LEONI-TSR zu 

SDAX-TSR 
mind. 112,5 %

ROCE
Gewichtung

Performance-Korridor
0 % 100 % 150 %

50 %

 2020 unter – 3,5 % 0,5 % mind. 2,5 %

 2021 unter 3,2 % 7,2 % mind. 9,2 %

 2022 Bericht nach Ablauf der Perfomance-Periode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance-Periode 2021 bis 2023

rTSR

Gewich- 
tung

Anfangs- 
wert  

LEONI- 
Aktie

Anfangs- 
wert  

SDAX-TSR 0 % 100% 150%

50 % EUR 6,43 13.640 Verhältnis von 
LEONI-TSR 

zu SDAX-TSR 
unter 75 %

LEONI-TSR 
entspricht 

dem 
SDAX-TSR

Verhältnis von 
LEONI-TSR zu 

SDAX-TSR 
mind. 112,5 %

ROCE
Gewichtung

Performance-Korridor
0 % 100 % 150 %

50 %

 2021 unter – 6,7 % – 2,7 % mind. – 0,7 %

 2022
Bericht nach Ablauf der Perfomance-Periode

 2023

Performance-Korridor

Performance-Korridor
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3. Gewährte und geschuldete Vergütung der im Berichtsjahr 

amtierenden Vorstandsmitglieder

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die individuell gewährte 

sowie die individuell geschuldete Vergütung gemäß § 162 Abs. 1 

Satz 1 AktG der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstands-

mitglieder. 

Vergütungen aus variablen Vergütungsbestandteilen werden erst 

nach Ablauf des Geschäftsjahres ausgezahlt, auf das sich die Ver-

gütungsbestandteile beziehen. Um die Verbindung zwischen Per-

formance und Vergütung im Berichtszeitraum transparent aufzu-

zeigen, werden die für ein Geschäftsjahr erdiente Vergütung und 

die in einem Geschäftsjahr fällige oder zugeflossene Vergütung 

im Folgenden in getrennten Tabellen dargestellt. In Tabelle 9 

sind alle Beträge ausgewiesen, die sich die einzelnen Vorstands-

mitglieder als Gegenleistung für die Dienste als Vorstandsmitglied 

im jeweiligen Berichtsjahr erdient haben, auch wenn diese noch 

nicht fällig oder zugeflossen sind. Als LTI sind dabei die Beträge 

bei unterstellter 100 %-Zielerreichung angegeben, da mangels 

Ablaufs der Performance-Perioden die Zielerreichung noch nicht 

feststeht. Die im Berichtsjahr tatsächlich fällig gewordene oder 

zugeflossene Vergütung wird in Tabelle 10 ausgewiesen. 

Tabelle 9: Erdiente Vergütung der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstandsmitglieder

Aldo Kamper Ingrid Jägering Hans-Joachim Ziems (CRO, bis 31.03.2021)

2021 2020 2021 2020 2021 2020

in T€ in % in T€ in % in T€ in % in T€ in % in T€ in % in T€ in %

Feste Vergütung

Festgehalt 900 29 % 870 35 % 600 29 % 590 33 % 316 100 % 884 100 %

Nebenleistungen 22 1 % 22 1 % 15 1 % 17        1 %*** 0,8 0 % 3 0 %

Altersvorsorge 270 9 % 270 11 % 180 9 % 180 10 % – – – –

Gesamt 1.192 38 % 1.162 46 % 795 34 % 787 44 % 317 100 % 887 100 %

Variable Vergütung

STI 1.068 34 % 500 20 % 712 34 % 453 25 % – – – –

LTI (bei 100 % Zielerreichung)* 850 27 % 850 34 % 567 27 %     567** 31 % – – – –

Gesamt 1.765 62 % 1.350 54 % 1.279 62 % 1.131 56 % – –

Insgesamt erdiente Vergütung

3.110 100 % 2.512 100 % 2.074 100 % 1.807 100 % 317 100 % 887 100 %

Rundungsbedingt kann die Aufsummierung der Einzelbezüge in T€ von den ausgewiesenen Summen und die Aufsummierung der Prozentwerte von 100 % abweichen.
* Die Ermittlung der Zielerreichung und des auszuzahlenden Betrags erfolgt nach dem Ende der dreijährigen Performance-Periode durch den Aufsichtsrat. Da bislang noch keine Performance-Periode abgelaufen ist, wird als erdiente 
Leistung aus dem LTI der Betrag bei unterstellter 100 % Zielerreichung angegeben.
** Aufgrund von der mit Frau Jägering im Zusammenhang mit ihrer Bestellung getroffenen Vereinbarung beträgt der LTI-Auszahlungsbetrag für Frau Jägering für die Performance-Periode 2020–2022 mindestens brutto TEUR 678 
(oben  B.II.2.a.ii(2)).
*** Berichtigt am 31.03.2022
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Die folgende Tabelle 10 enthält die den amtierenden Vorstands-

mitgliedern im jeweiligen Geschäftsjahr tatsächlich zugeflossenen 

oder fällig gewordenen Beträge für das Geschäftsjahr 2021 sowie 

das Vergleichsjahr 2020.

Tabelle 10: Zugeflossene Vergütung der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstandsmitglieder

Aldo Kamper Ingrid Jägering Hans-Joachim Ziems (CRO, bis 31.03.2021)

2021 2020 2021 2020 2021 2020

in T€ in % in T€ in % in T€ in % in T€ in % in T€ in % in T€ in %

Feste Vergütung

Festgehalt 900 55 % 870 30 % 600 48 % 590 43 % 316 100 % 884 100 %

Nebenleistungen 22 1% 22 1 % 15 1 % 17 1 % 1 0 % 3 0 %

Altersvorsorge 270 16% 270 9 % 180 14 % 180 13 % – – – –

Gesamt 1.192 70 % 1.162 40 % 795 64 % 787 57 % 317 100 % 887 100 %

Variable Vergütung

STI des Vorjahres* 500 30 % 643 22 % 453 36 % 255 18 % – – – –

LTI 2021-2023** – – – – – – – – – – – –

LTI 2020-2022** – – – – – – – – – – – –

Langfristkomponente 2019 – – 300 10 % – – 83 6 % – – – –

Mittelfristkomponente 2019 – – 770 27 % – – 255 18 % – – – –

Gesamt 500 30 % 1.713 60 % 453 36 % 593 43 % – – – –

Insgesamt zugeflossene Vergütung

1.692 100 % 2.875 100 % 1.248 100 % 1.380 100 % 317 100 % 887 100 %

Rundungsbedingt kann die Aufsummierung der Einzelbezüge in T€ von den ausgewiesenen Summen und die Aufsummierung der Prozentwerte von 100% abweichen.
* Die Auszahlung des STI erfolgt jeweils nach Feststellung des Zielerreichungsgrads durch den Aufsichtsrat, d. h. in der Regel im ersten Quartal des folgenden Geschäftsjahres. 
** Da bislang noch keine Performance-Periode abgelaufen ist, sind aus dem LTI nach dem aktuellen Vergütungssystem noch keine Vergütungen zugeflossen.
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D. BESCHLUSS DER HAUPTVERSAMMLUNG NACH § 120A ABS. 4 AKTG 

UND ERÖRTERUNG NACH § 120A ABS. 5 AKTG 

Es gab im Berichtsjahr 2021 keinen Beschluss der Hauptver-

sammlung nach § 120a Abs. 4 AktG und keine Erörterung nach 

§ 120a Abs. 5 AktG, die zu berücksichtigen gewesen wäre. 

 

E. VON EINEM DRITTEN ZUGESAGTE ODER GEWÄHRTE LEISTUNGEN 

Im Berichtsjahr wurden keinem Mitglied des Vorstands von einem 

Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied 

Leistungen zugesagt oder gewährt.  

 

F. KREDITE UND VORSCHÜSSE 

Mitglieder des Vorstands erhielten vom Unternehmen im Berichts-

jahr keine Kredite oder Vorschüsse. 

5. Zusagen im Zusammenhang mit Vertragsbeendigungen 

A. BEENDIGUNG DER VORSTANDSTÄTIGKEIT VON HERRN ZIEMS 

Herrn Hans-Joachim Ziems wurde im Zusammenhang mit der 

regulären Beendigung seiner Vorstandstätigkeit zum 31. März 2021 

keine über die oben beschriebenen Vergütungsbestandteile 

hinausgehende Vergütung zugesagt oder gewährt. 

B. ZUSAGEN FÜR DEN FALL DER VORZEITIGEN BEENDIGUNG DER TÄTIGKEIT, 

EINSCHLIESSLICH WÄHREND DES LETZTEN GESCHÄFTSJAHRES 

VEREINBARTER ÄNDERUNGEN DIESER ZUSAGEN 

Die mit Herrn Kamper und Frau Jägering vertraglich vereinbarten 

Zusagen für den Fall einer vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit 

entsprechen im Wesentlichen den Vorgaben des von der Haupt-

versammlung gebilligten Vergütungssystems. Hinsichtlich der 

als Bestandteil des Vergütungssystems vorgesehenen Abfindung 

sehen die Anstellungsverträge von Herrn Kamper und Frau Jäger-

ing auch eine Berücksichtigung des LTI-Zielbetrags vor (hierzu 

oben   B.I.5 ).

4. Sonstige Angaben zur Vergütung im Geschäftsjahr 2021

A. ÜBERPRÜFUNG DER BETRAGSMÄSSIGEN HÖCHSTGRENZE 

FÜR DIE VERGÜTUNG (MAXIMALVERGÜTUNG)

Die jeweils maßgebliche betragsmäßige Höchstgrenze wurde im 

Berichtsjahr bei keinem Vorstandsmitglied überschritten. Aller-

dings kann eine finale Feststellung erst nach erstmaligem Ablauf 

der LTI-Performance-Periode im Geschäftsjahr 2023 getroffen 

werden, sodass hierüber spätestens im Geschäftsbericht 2023 

berichtet werden wird.   

B. GEWÄHRTE ODER ZUGESAGTE AKTIEN UND AKTIENOPTIONEN

In Übereinstimmung mit dem Vergütungssystem wurden den im 

Berichtsjahr amtierenden Vorstandsmitgliedern keine Aktien und 

Aktienoptionen gewährt oder zugesagt.  

 

C. EINBEHALT (MALUS) UND RÜCKFORDERUNG (CLAWBACK) 

Von der Möglichkeit, variable Vergütungsbestandteile einzu-

behalten oder zurückzufordern, wurde kein Gebrauch gemacht. 
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Auszahlung der Versorgungsleistungen. Der Barwert der Direkt-

zusagen und die von der Gesellschaft im Berichtszeitraum hierfür 

aufgewandten oder zurückgestellten Beträge sind in der folgen-

den Tabelle 11 ersichtlich.

Pensionszusagen seitens der LEONI AG zugunsten der im 

Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstandsmitglieder bestehen 

darüber hinaus nicht.

6. Leistungen an frühere Vorstandsmitglieder

Frühere Vorstandsmitglieder und Hinterbliebene erhielten im 

Geschäftsjahr 2021 Gesamtbezüge in Höhe von EUR 972.190,52.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die den ehemaligen Vorstands-

mitgliedern im Geschäftsjahr 2021 zugeflossene Vergütung. 

Im Einklang mit § 162 Abs. 5 AktG werden personenbezogene 

Angaben für ehemalige Vorstandsmitglieder unterlassen, sofern 

sie vor dem 31. Dezember 2011 ausgeschieden sind.

Tabelle 12: Im Geschäftsjahr 2021 ehemaligen Vorstandsmitgliedern 
zugeflossene Vergütung                                                                                                                in €

Rente Kapitalaus- 
zahlung aus BAV 

Zugeflossene 
Vergütung

Dr. Klaus Probst  
Vorsitzender des Vorstands 
bis 30. Juni 2015

199.983 91.729* 291.713

Dieter Bellé 
Vorsitzender des Vorstands 
bis 31. Januar 2018

258.000 – 258.000

Vor dem 31. Dezember 2011 
ausgeschiedene Vorstands-
mitglieder

359.455 – 359.455

Gesamt 817.438 91.729 909.168

C. ZUSAGEN FÜR DEN FALL DER REGULÄREN BEENDIGUNG DER TÄTIGKEIT, 

MIT IHREM BARWERT UND DEM VON DER GESELLSCHAFT WÄHREND DES 

LETZTEN GESCHÄFTSJAHRES HIERFÜR AUFGEWANDTEN ODER 

ZURÜCKGESTELLTEN BETRAG, EINSCHLIESSLICH WÄHREND DES LETZTEN 

GESCHÄFTSJAHRES VEREINBARTER ÄNDERUNGEN DIESER ZUSAGEN

Die mit Herrn Kamper und Frau Jägering vertraglich vereinbarten 

Zusagen für den Fall einer regulären Beendigung der Tätigkeit 

entsprechen den Vorgaben des Vergütungssystems (hierzu 

oben  B.I.5 ). Herr Kamper und Frau Jägering haben von der 

im Vergütungssystem vorgesehenen Möglichkeit der Entgelt-

umwandlung Gebrauch gemacht und damit Anwartschaften auf 

eine betriebliche Altersversorgung in Form einer Direktzusage 

erworben (hierzu oben   B.II.1.c ). Mit regulärer Beendigung ihrer 

Tätigkeit haben Herr Kamper und Frau Jägering Anspruch auf 

Tabelle 11: Beiträge zur Altersvorsorge der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstandsmitglieder                                                                                                                             in € 

2021 2020

Beitrag 
zur BAV

Anwartschafts-
barwert der  

Direktzusagen
Dienstzeit- 

aufwand
IAS-Rück- 

stellungen
Beitrag 
zur BAV

Anwartschafts-
barwert der  

Direktzusagen
Dienstzeit- 

aufwand
IAS-Rück- 

stellungen

Aldo Kamper  (CEO) 270.000 78.609 23.666 78.609 – * 78.184 26.403 78.184

Ingrid Jägering (CFO) 180.000 32.103 21.346 32.103 – * 31.867 36.681 31.867

Hans-Joachim Ziems (CRO, bis 31.03.2021) Entfällt, nicht vereinbart Entfällt, nicht vereinbart

Gesamt 450.000 110.712 45.102 110.712 – 110.051 65.084 110.051

* Das Vorstandsmitglied hat in diesem Jahr keinen Gebrauch von der Entgeltumwandlung gemacht, siehe oben  B.II.1.c.

* Herr Dr. Probst hat als Vorstandsmitglied am LEONI Entgeltumwandlungsprogramm teilgenommen (hierzu oben 
 B.II.1.c.) und erfüllt die Leistungsvoraussetzungen der Zahlung von Alterskapital. Er erhält daher das im LEONI 

Entgeltumwandlungsprogramm gebundene Kapital in fünf jährlichen Raten ausgezahlt.
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1. Vergütungsbestandteile   

Für Anteilseigner- und Arbeitnehmervertreter:innen ergeben sich 

gleichermaßen die folgenden Vergütungsbestandteile:

 
Tabelle 13: Vergütungsbestandteile für Mitglieder des Aufsichtsrats              in €

Jährliche Festvergütung 

Vorsitzender Stellvertreter Mitglied

170.000 127.500 85.000

 

 

 

* Bei der Ermittlung der Zuschläge für Ausschusstätigkeiten werden nur Ausschüsse berücksichtigt, die mindestens 
eine Sitzung in dem betreffenden Geschäftsjahr abgehalten haben. Dies waren im Berichtsjahr die folgenden Aus-
schüsse: Prüfungsausschuss, Personalausschuss, Nominierungsausschuss, Strategieausschuss, Sonderausschuss, 
Ad-hoc-Ausschuss Erwerbsangebot (ab 25. Juni 2021; erste Sitzung am 4. August 2021).

2. Auslagenersatz, D&O-Versicherung   

Auslagen, die den Aufsichtsratsmitgliedern bei Wahrnehmung des 

Amtes entstehen, werden von der LEONI AG übernommen. Kosten 

für erforderliche und eigenverantwortlich wahrgenommene 

Fortbildungsmaßnahmen trägt die Gesellschaft in angemessenem 

Umfang. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine Ver-

mögensschaden-Haftpflicht-Gruppenversicherung für Organmit-

glieder und Mitarbeiter:innen des Konzerns einbezogen, soweit 

eine solche besteht. Die Prämien hierfür trägt die LEONI AG. Es 

kann ein angemessener Selbstbehalt vorgesehen werden. Eine 

etwaige auf die Bezüge zu entrichtende Umsatzsteuer wird von 

der Gesellschaft erstattet. 

3. Dauer der Vergütung und Fälligkeit

Die Gewährung der Vergütung richtet sich nach der Dauer der 

Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder. Mitglieder, die nur wäh-

rend eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören, 

werden entsprechend zeitanteilig (pro rata temporis) vergütet. 

Dies gilt entsprechend für die Zugehörigkeit zu einem Ausschuss 

sowie die Übernahme des Vorsitzes bzw. stellvertretenden Vor-

sitzes im Aufsichtsrat oder in einem Ausschuss.

I. Grundzüge des Vergütungssystems

Das derzeit anwendbare Vergütungssystem für den Aufsichtsrat 

der LEONI AG wurde von der Hauptversammlung am 19. Mai 2021 

mit 94,73 % des bei der Beschlussfassung vertretenen Grund-

kapitals gebilligt. Es sieht eine reine Festvergütung vor. Zur 

Grundvergütung kommen abhängig von den jeweiligen über-

nommenen Aufgaben ggf. ein Entgelt für Ausschusstätigkeiten 

sowie Sitzungsgeld. Erfolgsabhängige oder aktienbasierte 

Vergütungsbestandteile sind nicht vorgesehen. Darüber 

hinaus wird Auslagenersatz gewährt. Details können unter 

 www.leoni.com/de/investor-relations/corporate-governance/ 

aufsichtsrat/  in der Beschreibung des Vergütungssystems für den 

Aufsichtsrat eingesehen werden und sind außerdem in § 12 der 

Satzung der LEONI AG geregelt.

C. VERGÜTUNG DER 
MITGLIEDER DES 
AUFSICHTSRATS IM 
GESCHÄFTSJAHR 2021

Ausschussvergütung

Mitgliedschaft in Ausschüssen 
(außer Vermittlungsausschuss)* Vermittlungs- 

ausschuss
Vorsitzender Stellvertreter Mitglied

16.000 12.000 8.000 –

Sitzungsgeld

Plenum 
(je Sitzung)

Prüfungsausschuss 
(je Sitzung)

Weitere 
Ausschüsse

Maximal- 
betrag

1.000 1.000 –
10.000 

(10 vergütete 
Sitzungen)
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5. Beitrag zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass eine Fest-

vergütung am besten geeignet ist, um die Unabhängigkeit des 

Aufsichtsrats zu stärken. Hierdurch soll die objektive und neutrale 

Wahrnehmung der Beratungs- und Überwachungsaufgaben 

des Aufsichtsrats sichergestellt werden. Auch Personal- und 

Vergütungsentscheidungen können durch diese Vergütungs-

struktur unabhängig getroffen werden. Die Arbeitsbelastung 

des Aufsichtsrats entwickelt sich außerdem nicht parallel zum 

geschäftlichen Erfolg des Unternehmens. Gerade in schwierigen 

Zeiten ist im Regelfall eine besonders intensive Aufsichtsratstätig-

keit erforderlich. Die Gewährung einer Festvergütung entspricht 

zudem der gängigen überwiegenden Praxis in anderen börsen-

notierten Gesellschaften und der Anregung G.18 Satz 1 DCGK 

2020.

II. Vergütung des Aufsichtsrats im Berichtsjahr

Für die im Berichtsjahr amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats 

ergab sich die nachfolgend dargestellte Vergütung gemäß § 162 

Abs. 1 Satz 1 AktG für das Geschäftsjahr 2021. Die Vergütung 

wurde im Einklang mit dem Vergütungssystem jeweils nach 

Ablauf eines Kalendervierteljahres fällig und ausbezahlt. Eine 

Abweichung vom Vergütungssystem gab es im Berichtsjahr nicht. 

Im Geschäftsjahr 2020 haben die Mitglieder des Aufsichtsrats 

angesichts der mit der Covid-19-Pandemie für Gesellschaft und 

Belegschaft einhergehenden Schwierigkeiten freiwillig auf einen 

Teil ihrer Grundvergütung verzichtet. 

Die in 2021 tatsächlich an die Aufsichtsratsmitglieder ausbezahlte 

Vergütung beinhaltet sowohl die Vergütung für das vierte 

Quartal 2020 als auch die (im Berichtsjahr erdiente) Vergütung 

für das erste bis dritte Quartal 2021. Die (im Berichtsjahr erdiente) 

Vergütung für das vierte Quartal 2021 wird erst nach Ablauf 

des Berichtsjahres fällig und entsprechend im ersten Quartal 

2022 ausbezahlt. Sie stellt damit eine für das Geschäftsjahr 2021 

erdiente, aber noch nicht zugeflossene Vergütung dar. 

Die Grundvergütung ist in vier gleichen Teilbeträgen jeweils 

nach Ablauf eines Kalendervierteljahres zur Zahlung fällig. 

Sitzungsgelder werden ebenfalls quartalsweise für den jeweils 

abgelaufenen Zeitraum fällig. Zuschläge für Ausschusstätigkeiten 

werden mit Ablauf des Vierteljahres fällig, in welchem die erste 

Sitzung des entsprechenden Ausschusses stattgefunden hat. 

Die Vergütung für die Tätigkeit in einem Ausschuss wird nur für 

Geschäftsjahre gezahlt, in denen der Ausschuss mindestens ein-

mal getagt hat. Eine Anrechnung oder Kürzung der Vergütung bei 

Tätigkeit in mehreren Ausschüssen ist nicht vorgesehen.

 

4. Maximalbeträge

Die Obergrenze der Vergütung ergibt sich für das jeweilige 

Aufsichtsratsmitglied aus der Summe von Fixvergütung, den im 

Einzelnen übernommenen Aufgaben im Aufsichtsrat bzw. dessen 

Ausschüssen, sowie dem Sitzungsgeld. Dabei werden maximal 

zehn Sitzungen pro Geschäftsjahr und Aufsichtsratsmitglied ver-

gütet. Finden mehrere Sitzungen an einem Tag statt, so wird das 

Sitzungsgeld hierfür nur einmal gezahlt.
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Tabelle 14: Gewährte und geschuldete Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Grundvergütung (netto)
Zulagen für 

Ausschussmitgliedschaften Sitzungsgeld Sonstiges Erdiente Vergütung  in T€ Zugeflossene Vergütung * in T€

Zum 31.12.2021 amtierende Aufsichtsratsmitglieder

Dr. Klaus Probst  

Vorsitzender
2021

in T€ 170 64 10 – 244 244

70 % 26 % 4 % –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 128 64 9 –

Hiervon Fälligkeit in 2022 in T€ 43 – 1 –

2020
in T€ 136 56 6 0,4 198 213

69 % 28% 3 % 0 %

Hiervon Fälligkeit in 2020 in T€ 94 56 6 0,4

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 43 – – –
In 2020 fällige oder gezahlte 

Vergütung des Vorjahres
in T€ 43 16 – –

Franz Spieß** 2021
in T€ 128 36 10 – 174 173

74 % 21 % 6 % –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 96 36 8 –

Hiervon Fälligkeit in 2022 in T€ 32 – – –

2020
in T€ 102 24 4 – 130 129

78 % 18 % 3 % –

Hiervon Fälligkeit in 2020 in T€ 70 24 3 –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 32 – 1 –
In 2020 fällige oder gezahlte 

Vergütung des Vorjahres
in T€ 32 – – –

Dr. Elisabetta Castiglioni 2021
in T€ 85 *** 16 10 1,3 112 111

76 % 14 % 9 % 1 %

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 64 16 9 1,3

Hiervon Fälligkeit in 2022 in T€ 21 – 1 –

2020
in T€ 68 *** 16 2 4,7 91 93

75 % 18 % 2 % 5 %

Hiervon Fälligkeit in 2020 in T€ 47 16 2 4,7

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 21 – – –
In 2020 fällige oder gezahlte 

Vergütung des Vorjahres
in T€ 21 – 2 –

Wolfgang Dehen 2021
in T€ 85 48 10 1,5 145 144

in % 59 % 33 % 7 % 1 %

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 64 48 9 1,5

Hiervon Fälligkeit in 2022 in T€ 21 – 1 –

2020
in T€ 68 40 4 1,3 113 115

60 % 35 % 4 % 1 %

Hiervon Fälligkeit in 2020 in T€ 47 40 4 1,3

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 21 – – –
In 2020 fällige oder gezahlte 

Vergütung des Vorjahres
in T€ 21 – 2 –

https://www.leoni.com
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Fortsetzung

Grundvergütung (netto)
Zulagen für 

Ausschussmitgliedschaften Sitzungsgeld Sonstiges Erdiente Vergütung  in T€ Zugeflossene Vergütung*  in T€

Zum 31.12.2021 amtierende Aufsichtsratsmitglieder

Mark Dischner ** 2021
in T€ 85 16 10 – 111 109

77 % 14,4 % 9,0 % –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 64 16 8 –

Hiervon Fälligkeit in 2022 in T€ 21 – 2. –

2020
in T€ 68 16 3 – 87 90

78 % 18,4 % 3,4 % –

Hiervon Fälligkeit in 2020 in T€ 47 16 3 –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 21 – – –
In 2020 fällige oder gezahlte 

Vergütung des Vorjahres
in T€ 21 – 3 –

Janine Heide ** 2021
in T€ 85 – 10 0,2 95 94

89 % – 11 % 0 %

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 64 – 9 0,2

Hiervon Fälligkeit in 2022 in T€ 21 – 1 –

2020
in T€ 68 – 3 1,6 73 75

94 % – 4 % 2 %

Hiervon Fälligkeit in 2020 in T€ 47 – 3 1,6

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 21 – – –
In 2020 fällige oder gezahlte 

Vergütung des Vorjahres
in T€ 20 – 3 –

Karl-Heinz Lach ** 2021
in T€ 85 16 10 – 111 110

77 % 14 % 9 % –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 64 16 9 –

Hiervon Fälligkeit in 2022 in T€ 21 – 1 –

2020
in T€ 68 8 3 – 79 81

86 % 10 % 4 % –

Hiervon Fälligkeit in 2020 in T€ 47 8 3 –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 21 – – –
In 2020 fällige oder gezahlte 

Vergütung des Vorjahres
in T€ 21 – 2 –

Richard Paglia 2021
in T€ 85 24 10 – 119 117

71 % 20 % 8 % –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 64 24 9 –

Hiervon Fälligkeit in 2022 in T€ 21 – 1 –

2020
in T€ 77 24 4 – 105 104

73 % 23 % 4 % –

Hiervon Fälligkeit in 2020 in T€ 56 24 3 –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 21 – 1 –
In 2020 fällige oder gezahlte 

Vergütung des Vorjahres
in T€ 21 – – –
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Fortsetzung

Grundvergütung (netto)
Zulagen für 

Ausschussmitgliedschaften Sitzungsgeld Sonstiges Erdiente Vergütung  in T€ Zugeflossene Vergütung*  in T€

Zum 31.12.2021 amtierende Aufsichtsratsmitglieder

Klaus Rinnerberger   
seit 19. Mai 2021

2021
in T€ 53 *** 10 10 – 73 49

73 % 14 % 14 % –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 31 10 8 –

Hiervon Fälligkeit in 2022 in T€ 21 – 2 –

2020
in T€ – – – – – –

– – – –

Hiervon Fälligkeit in 2020 in T€ – – – –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ – – – –
In 2020 fällige oder gezahlte 

Vergütung des Vorjahres
in T€ – – – –

Prof. Dr. Christian Rödl 2021
in T€ 85 16 10 – 111 110

77 % 14 % 9 % –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 64 16 8 –

Hiervon Fälligkeit in 2022 in T€ 21 – 2 –

2020
in T€ 68 24 3 – 95 94

72 % 25 % 3 % –

Hiervon Fälligkeit in 2020 in T€ 47 24 2 –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 21 – 1 –
In 2020 fällige oder gezahlte 

Vergütung des Vorjahres
in T€ 21 – – –

Regine Stachelhaus 2021
in T€ 85 8 10 0,1 103 102

82 % 8 % 10 % 0 %

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 64 8 9 0,1

Hiervon Fälligkeit in 2022 in T€ 21 – 1 –

2020
in T€ 68 – 2 0,8 71 62

96 % – 3 % 1 %

Hiervon Fälligkeit in 2020 in T€ 47 – 2 0,8

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 21 – – –
In 2020 fällige oder gezahlte 

Vergütung des Vorjahres
in T€ 12 – – –

Inge Zellermaier 2021
in T€ 85 8 10 – 103 102

83 % 8 % 10 % –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 64 8 9 –

Hiervon Fälligkeit in 2022 in T€ 21 – 1 –

2020
in T€ 68 8 3 – 79 82

86 % 10 % 4 % –

Hiervon Fälligkeit in 2020 in T€ 47 8 3 –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 21 – – –
In 2020 fällige oder gezahlte 

Vergütung des Vorjahres
in T€ 21 – 3 –
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Die folgenden Arbeitnehmervertreter:innen erhalten als 

Angestellte der LEONI AG oder einer ihrer Konzerngesellschaften 

Bezüge im Rahmen ihres jeweiligen Anstellungsverhältnisses: 

Mark Dischner, Karl-Heinz Lach, Richard Paglia und Inge Zellermaier.

Fortsetzung

Grundvergütung (netto)
Zulagen für 

Ausschussmitgliedschaften Sitzungsgeld Sonstiges Erdiente Vergütung  in T€ Zugeflossene Vergütung*  in T€

Ehemalige Aufsichtsratsmitglieder

Dirk Kaliebe    
ab 15. August 2020, 
bis 19. Mai 2021

2021
in T€ 33 6 – – 39 60

in % 85 % 15 % – –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 33 6 – –

Hiervon Fälligkeit in 2022 in T€ – – – –

2020
in € 32 – 1 0,3 33 12

in % 96 % – 3 % 1 %

Hiervon Fälligkeit in 2020 in € 11 – 1 0,3

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ 21 – – –
In 2020 fällige oder gezahlte 

Vergütung des Vorjahres
in T€ – –         –**** –

Dr. Werner Lang     
bis 23. Juli 2020

2021
in € – – – – – –

in % – – – –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in € – – – –

Hiervon Fälligkeit in 2022 in € – – – –

2020
in € 56 – 3 – 59 102

in % 95 % – 5 % –

Hiervon Fälligkeit in 2020 in € 56 – 3 –

Hiervon Fälligkeit in 2021 in T€ – – – –
In 2020 fällige oder gezahlte 

Vergütung des Vorjahres
in T€ 32 8 3 –

Rundungsbedingt kann die Aufsummierung der Einzelbezüge in T€ von den ausgewiesenen Summen und die Aufsummierung der Prozentwerte von 100% abweichen. 
* Inklusive Zahlungen für im Vorjahr erdiente, aber noch nicht fällige oder gezahlte Vergütung. 
** Diese Vertreter:innen der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat haben erklärt, dass sie ihre Vergütung gemäß der Satzung der IG Metall und der entsprechenden Richtlinie an die Hans-Böckler-Stiftung abführen.
*** Vergütung vor Steuereinbehalt.
**** Berichtigt am 31.03.2022

https://www.leoni.com
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Die nachfolgende Übersicht stellt gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 

AktG die relative Entwicklung der Vergütung der Vorstands- und 

Aufsichtsratsmitglieder im Vergleich zur durchschnittlichen Ver-

gütung der Mitarbeiter:innen sowie ausgewählter Ertragskenn-

ziffern der Gesellschaft dar. 

Für die Darstellung der Ertragslage werden diejenigen Kennzahlen 

verwendet, für die die LEONI AG im vergangenen Geschäftsjahr 

eine Prognose ausgegeben hat. Daneben wird das Jahresergebnis 

ausweislich des Jahresabschlusses nach HGB der LEONI AG in den 

Vergleich einbezogen. 

 

D. MEHRJAHRESÜBERSICHT 

ANGABEN ZUR ENTWICKLUNG 
DER VORSTANDS- UND 
AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG 
IM VERHÄLTNIS ZUR 
VERGÜTUNG DER ÜBRIGEN 
BELEGSCHAFT UND ZUR 
ERTRAGSENTWICKLUNG 
DER GESELLSCHAFT
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Die enthaltenen Vergütungen der Vorstands- und Aufsichtsrats-

mitglieder bilden entsprechend den Darstellungen in den Tabel-

len unter   B.II.3 und   C.II die im jeweiligen Geschäftsjahr erdiente 

Gesamtvergütung ab. Darin enthaltene Vergütung aus LTI-Kom-

ponenten für noch nicht abgelaufene Performance-Perioden wird 

auf unterstellter 100 %-Zielerreichung abgebildet. 

Für die Darstellung der Belegschaftsvergütung wird auf die durch- 

schnittliche vertragliche Bruttovergütung der Mitarbeiter:innen 

der LEONI AG auf Vollzeitäquivalenzbasis abgestellt. Die Brutto-

vergütung erfasst Fixgehälter, Boni, Sonderzahlungen und 

tarifliche Zusatzleistungen und wird ohne Sozialversicherungs-

beiträge ausgewiesen. Vorstandsmitglieder, Werkstudent:innen, 

Aushilfskräfte und Leiharbeitnehmer:innen sind in der Berech-

nung nicht berücksichtigt. Zu der Belegschaft der LEONI AG 

zählten zum Stichtag 31. Dezember 2021 213 Personen (Vollzeit-

äquivalent).  

Tabelle 15: Mehrjahresübersicht über die Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung im Verhältnis zur Vergütung der übrigen Belegschaft 
und zur Ertragsentwicklung der Gesellschaft

2019 2020
Veränderung 

(in % ggü. 2019) 2021
Veränderung 

(in % ggü. 2020)

Vorstandsvergütung* (in T€)

Amtierende Vorstandsmitglieder

Aldo Kamper (CEO) 2.331 2.512 8 % 3.110 24 %

Ingrid Jägering (CFO, seit 1. August 2019) 754 1.807 140 % 2.074 15 %

Hans-Joachim Ziems (CRO, 1. April 2020 bis 31. März 2021) – 886,75 – 317 – 64 %

Ehemalige Vorstandsmitglieder

Bruno Fankhauser (bis 31. Mai 2020) 1.146 312 – 73 % – –

Martin Stüttem (bis 31. Mai 2020) 874 206 – 76 % – –

Karl Gadesmann (bis 31. Dezember 2019) 939 – – – –

Aufsichtsratsvergütung (in T€)

Amtierende Aufsichtsratmitglieder

Dr. Klaus Probst (Vorsitzender) 236 198 – 16 % 244 23 %

Franz Spieß (Stellv. Vorsitzender) 162 130 – 20 % 174 34 %

Dr. Elisabetta Castiglioni 102 91 – 11 % 112 23 %

Wolfgang Dehen 136 113 – 17 % 145 28 %

Mark Dischner 111,1 87 – 22 % 111 28 %

Janine Heide 92 73 – 21 % 95 30 %

Karl-Heinz Lach 102 79 – 23 % 111 41 %

Richard Paglia 119 105 – 12 % 119 13 %

Klaus Rinnerberger (ab 19. Mai 2021) – – – 73 –

Prof. Dr. Christian Rödl 119 95 – 20 % 111 17 %

Regine Stachelhaus (ab 12. November 2019) 12 71 492 % 103 45 %

Inge Zellermaier 103 79 – 23 % 103 30 %

Ehemalige Aufsichtsratmitglieder

Dirk Kaliebe (von 12. August 2020 bis 19. Mai 2021) – 33 – 39 18 %

Dr. Werner Lang (bis 23. Juli 2020) 146 59 – 60 % – –

Dr. Ulrike Friese-Dormann (bis 8. November 2019) 90,8 – – – –

Carmen Schwarz (bis 13. Januar 2019) 3 – – – –

Ertragskennzahlen

Jahresergebnis (HGB-Jahresabschluss der LEONI AG) in Mio. € – 324 142 144 % – 28 – 120 %

EBIT vor Sondereffekten sowie vor VALUE 21-Kosten in Mio. € – 66 – 59 11 % 172 392 %

Free Cashflow (Konzern) in Mio. € – 308 – 74 76 % – 12 84 %

Umsatz (Konzern) in Mio. € 4.846 4.134 – 15 % 5.119 24 %

Belegschaftsvergütung (in T€)

Durchschnittliche Bruttovergütung von Arbeitnehmer:innen 
der LEONI AG in Deutschland 98 102 4 % 107 5 %

*  Da die Performance-Perioden für das LTI 2020-2022 und das LTI 2021-2023 noch nicht abgelaufen sind, steht der Auszahlungsbetrag für diese Vergütungskomponenten noch nicht fest. Die für diese Vergütungskomponenten erdiente 
Vergütung ist auf unterstellter 100%-Zielerreichung abgebildet. Für das Jahr 2019 steht die Höhe aller variablen Vergütungskomponenten fest. Für dieses Jahr wird als erdiente Vergütung die Vergütung auf Basis der tatsächlichen Ziel-
erreichung dargestellt.
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Der Prüfungsvermerk der Abschlussprüferin zu diesem 

Vergütungsbericht ist in einem separaten Dokument ver- 

öffentlicht und auf der Internetseite der LEONI AG unter 

 www.leoni.com/de/investor-relations/corporate-governance/ 

verfügbar.

E. PRÜFUNGSVERMERK DES 
WIRTSCHAFTSPRÜFERS

https://www.leoni.com
https://www.leoni.com/de/investor-relations/corporate-governance/
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